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Verschiedenes.

1. Aus dem Bundesgesetz vom 15. Juli 1862
betreffend

einige Abänderungen und Ergänzungen der eidg.
Militärorganisation vom 8. Mai 1850.

Aus Art. 3.

„Die Beamten des Gesundheitsstabes (Medizinal-

und Yeterinärabtheilung) und die Korpspferdärzte

erhalten statt des bisherigen Eanges den
entsprechenden Offiziersgrad."

Art. 4.

„Die Yeterinärabtheilung des Gesundheitsstabes
besteht aus dem Oberpferdarzt mit Oberstlieutenantsgrad
und einer unbestimmten Zahl von Stabspferdärzten mit
Majors-, Hauptmanns-, Oberlieutenants- oder I.
Unterlieutenantsgrad. Die Zahl der Majore darf jedoch zwei
nicht überschreiten."

Art. 14.

„Die Korpspferdärzte können mit Berücksichtigung
des Dienstalters zum I. Unterlieutenantsgrad vorrücken."

Art. 15.

„Jeder berittene, in den Dienst gerufene Offizier des

eidgenössischen Stabes erhält, wenn er nur mit einem
oder mehreren Pferden einrückt, für jeden Diensttag im
Instruktionsdienst eine Vergütung von 4 Er.; im
Felddienst aber für jedes bewilligte und effektiv gehaltene
Dienstpferd 4 Franken."
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Alle Thierärzte begrüssen diesen Fortschritt mit
Freuden, und jeder Militärpferdarzt wird die Pflicht fühlen
an seinem Ort das Möglichste zu thun, um zu beweisen,
dass unser Stand dieses höheren Ranges würdig sei.

Dann kann es nicht fehlen, dass bevor abermals zehn
Jahre verflossen sind, eine Totalrevision der eidg.
Militärorganisation abermalige Verbesserung der Stellung der

Militärpferdärzto bringt. Jetzt schon hat der Bundesrath
ein Avancement der Korpspferdärzte zum Oberlieutenant
und eine unbeschränkte Zahl Majors im Veterinärstab
beantragt — ganz im Sinn unsers Memorials. Der
Ständerath stimmte zu; aber im Nationalrath fehlte ein
Dutzend Stimmen. Den beiden Chefs des schweizerischen
Militärdepartements pro 1861 und 1862, den Bundes-
räthen S t ä m p f 1 i und Fornerod, deren Bemühungen

wir am meisten die neuen Errungenschaften
verdanken, unsere dankbare Anerkennung!

Z.

Ziirich. Druck von J. H. Teilmann.
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